
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau des ländlichen Weges in der Flur 1 

Flurstück 22 und der Flur 2 Flurstück 22 von Eichstädt, zwischen Eichstädt und 
 Neu-Vehlefanz  

 
 
Aufgrund der §§ 5 und 35 Absatz 2 Nr. 10, Nr. 15 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg 
(GO) vom 15. Oktober 1993 (GVBl. I S.398) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 10. Okto-
ber 2001 (GVBl. Teil I S. 154) in Verbindung mit  §§ 1, 2  und 8 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Brandenburg (KAG) vom 27. Juni 1991 (GVBl. Teil I, S. 200) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 15. Juni.1999 (GVBl. I, S. 231), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Änderung abgabenrechtlicher Vorschriften im Land Brandenburg vom 18. Dezember 2001 (GVBl. Teil 
I, S.287) und der § 1 Abs. 2,  § 4 Abs. 8 der Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Oberkrämer 
vom 15. Juli 2002 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Oberkrämer in ihrer Sitzung am 24. Ok-
tober 2002 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
 

Erhebung des Beitrages 
 
(1) Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für den Ausbau der Fahrbahn des ländlichen We-

ges zwischen Eichstädt und Neu-Vehlefanz einschließlich der Ausweichstellen und Ban-
kette und als Gegenleistung für die durch die Möglichkeit  der Inanspruchnahme den 
Eigentümern, Erbbauberechtigten sowie Nutzern im Sinn des § 8 Abs. 3 dieser Satzung 
der Grundstücke im Sinne des § 5 Abs. 1 dieser Satzung erwachsenden wirtschaftlichen 
Vorteile erhebt die Gemeinde Beiträge nach Maßgabe dieser Satzung. 

 
 
 

§ 2 
 

Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 
 

(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Aufwand für 
 

a) die Durchführung beitragsfähiger Maßnahmen am Straßenkörper einschließlich Un-
terbau und Oberfläche insbesondere an: 

 
aa)         Fahrbahnen, 
 
bb)         Rinnen- und Randsteinen, 
 
 
cc)          unbefestigten Rand-, Sicherheits- und Grünstreifen sowie unselbständiger   
               Grünanlagen (Straßenbegleitgrün), 
 
dd)         Oberflächenentwässerungseinrichtungen, 

 
            

(2) Zuwendungen Dritter sind, sofern der Zuwendende nichts anderes bestimmt, zunächst 
zur Deckung des von der Gemeinde zu tragenden Aufwandes zu verwenden. Die Höhe 
des beitragsfähigen Aufwandes vermindert sich insoweit nur um einen eventuell verblei-
benden Betrag der Zuwendung. 

 
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung.  
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§ 3 
 

Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 
 
 Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Aufwendungen ermittelt. Da-

bei zählen Rinnen und Bordsteine zur Fahrbahn.  
 
 
 

§ 4 
 

Anteil der Gemeinde und der Beitragspflichtigen am Aufwand 
 

(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwandes der 
 

a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch die Allgemeinheit entfällt. 
 
b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 ff. dieser Satzung auf ihre eigenen 

Grundstücke entfällt. 
 

c) durch die Eckgrundstücksvergünstigung nach § 7 dieser Satzung entsteht. 
 

Der übrige Teil des Aufwandes ist von den Beitragspflichtigen zu tragen. 
 
 
 
      (2)        Der Anteil der Beitragspflichtigen am Aufwand wird auf 5 % der Gesamtkosten      
                   festgelegt. 
 

 
 

§ 5 
 

Verteilung des umlagefähigen Aufwandes 
 
(1) Der umlagefähige Aufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die Mög-

lichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Anlage besteht (berücksich-
tigungsfähige Grundstücke). Dabei werden Art und Maß der Nutzung der Grundstücke 
durch eine Vervielfachung der maßgeblichen Grundstücksfläche mit den nach § 6 maß-
geblichen Nutzungsfaktoren berücksichtigt. 

 
 
 

Seite - 3 - von - 6 - 



 
 
 
 
 
(2) Als Grundstücksfläche im Sinne des Absatz 1 gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des 

Grundstücks im bürgerlich-rechtlichen Sinn.  
 
 
 

§ 6 
 

Nutzungsfaktoren für die anliegenden Grundstücke 
 
 Für die Flächen nach § 5 Abs. 1 gelten  
 

  
 bei Grundstücken, die im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen ent-

sprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutz-
bar sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung) als Nutzungsfaktor  

 
a)  0,01 bei einer Nutzung als Wald,  
 
b)        0,02  bei einer Nutzung als Grün-, Acker- oder Gartenland,  
 
 
c)         0,5 wenn sie als Dauerkleingärten genutzt werden  

 
 

§7 
 

Mehrfach erschlossene Grundstücke 
 
Bei Grundstücken, die von mehr als einer öffentlichen Anlage erschlossen werden (z. B.  Eck-
grundstücke, Grundstücke zwischen zwei Anlagen), wird der sich ergebene Beitrag nur zu zwei 
Dritteln erhoben.  
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§ 8 
 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigen-

tümer des Grundstückes ist. Mehrere Eigentümer eines Grundstücks haften als Gesamt-
schuldner. 

 
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der 

Erbbauberechtigte beitragspflichtig. Mehrere Erbbauberechtigte eines Grundstücks haf-
ten als Gesamtschuldner. 

 
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die Stelle des Ei-

gentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes vom 21.09.1994 
(BGBl. I, S. 2457) genannten natürlichen und juristischen Personen des privaten und des 
öffentlichen Rechts. Die Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrages das Wahlrecht über die Bestellung eines Erbbau-
rechts oder den Ankauf des Grundstückes gemäß §§ 15 und 16 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch des Nutzers keine der nach 
dem Sachenrechtsbereinigungsgesetztes statthaften Einreden und Einwendungen gel-
tend gemacht worden sind; anderenfalls bleibt die Beitragspflicht des Grundstückseigen-
tümers unberührt. Mehrere Nutzer eines Grundstücks haften als Gesamtschuldner. 

 
(4) Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Nutzer sind verpflichtet, alle für die 

Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und unverzüglich nach Aufforde-
rung der Gemeinde zu machen und die entsprechenden Nachweise beizubringen. Sie 
haben bei örtlichen Feststellungen der Gemeinde die notwendige Unterstützung zu ge-
währen. 

 
 

§ 9 
 

Entstehung der Beitragspflicht 
 
Die Beitragspflicht entsteht mit der endgültigen Herstellung der Anlage. 
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§ 10 
 

Fälligkeit 
 
Der Beitrag wird  einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 

 
 

§ 11 
 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2003 in Kraft. 
 

 
 
 
 
Oberkrämer,  04.11.2002      Oberkrämer, 04.11.2002  
 
 
 
 
--------------------------------     ---------------------------------------------- 
Helmut Jilg        Karsten Peter Schröder  
Bürgermeister       Vorsitzender der Gemeindever-
tretung 
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